
Kurzbericht zur örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 des 

Landkreises Aschaffenburg und des Sondervermögens Deponie-

nachsorge 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in vier Sitzungen die materielle Prüfung 

(umfassende Belegprüfung) durchgeführt und den Prüfungsbericht der Kreis-

rechnungsprüfung vom 10.04.2025 zur örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 

2023 des Landkreises Aschaffenburg und des Sondervermögens Deponienachsor-

ge in den Sitzungen am 18.06., 02.07. und 14.07.2025 eingehend behandelt. 

Gegenstand der örtlichen Prüfung waren die Jahresabschlüsse 2023 des Land-

kreises Aschaffenburg mit den Bestandteilen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, 

Teilrechnung, Vermögensrechnung, Anhang mit Anlagen und der Rechen-

schaftsbericht, und des Sondervermögens Deponienachsorge mit den Bestand-

teilen Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung, Anhang mit 

Anlagen und der Rechenschaftsbericht.   

Im Rahmen der Prüfung, die wegen des umfangreichen Prüfungsstoffes auf stich-

probenweise Kontrollen beschränkt werden musste, wurde festgestellt, ob die 

- Ansätze des Haushaltsplanes des Landkreises bzw. des Wirtschaftsplanes des 

Sondervermögens Deponienachsorge für 2023 eingehalten wurden 
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- die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Erträge und Aufwendungen den 

geltenden Vorschriften entsprechend begründet und belegt sind bzw. die Jahres-

abschlüsse und die Rechenschaftsberichte ordnungsgemäß aufgestellt wurden 

- wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde 

- die Aufgaben mit geringerem Personal- und Sachaufwand oder auf andere Weise 

wirksamer erfüllt werden konnten. 

Die stichprobenartigen Kontrollen sind nach pflichtgemäßem Ermessen vorge-

nommen worden. Die benötigten Prüfungsunterlagen standen zur Verfügung. Wäh-

rend der Prüfung aufgetretene Fragen wurden von Seiten der Verwaltung be-

antwortet. Im Rahmen der Prüfung wurden vom Rechnungsprüfungsausschuss 

bzw. der Kreisrechnungsprüfung u. a. folgende Bereiche behandelt:  

- ordnungsgemäße Erstellung der Ergebnis- und Finanzrechnungen, der Teil-

rechnungen, der Vermögensrechnungen und des Anhangs mit Anlagen, (u. a. peri-

odengerechte Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen, Verbuchung der Ge-

schäftsvorfälle entsprechend dem verbindlichen Kontenrahmen bzw. dem ver-

bindlichen Produktrahmen) 

- Abrechnungen mit dem Freistaat Bayern, dem Bezirk Unterfranken und dem Zent-

rum Bayern Familie und Soziales für das Jahr 2023 (u. a. Abrechnung von Leistun-

gen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozial-

gesetzbuch XII - SGB XII -, Abrechnung von Leistungen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz - AsylbLG -) 
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- Prüfung des Verwendungsnachweises des Kreisjugendrings Aschaffenburg für 

das Haushaltsjahr 2023 

- Prüfung der Ausgaben für Mobilfunk (Telefon- und Datentarife)  

- Prüfung der Ausgaben und Einnahmen für Gastschulbeiträge (einschließlich der 

Kostenersätze und der Heimkosten für Berufsschüler bei notwendiger auswärtiger 

Unterbringung während des Besuchs der Berufsschule)    

Die Haushaltswirtschaft des Landkreises im Jahr 2023 zeigt weitgehend einen plan-

gemäßen Verlauf. Aufgetretene Abweichungen sind als über- und außerplanmäßige 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen von Art. 60 LkrO von den zu-

ständigen Gremien genehmigt worden bzw. gelten diese mit dem Entlastungsbe-

schluss durch den Kreistag als genehmigt. Die über- bzw. außerplanmäßigen Auf-

wendungen bzw. Auszahlungen sind im Jahresabschluss im Einzelnen mit Begrün-

dungen dargestellt. Diese waren insgesamt unabweisbar.  

Die Ergebnisrechnung weist einen Fehlbetrag i. H. v. rund 1,4 Mio. € aus. Die Pla-

nung sah einen ausgeglichenen Haushalt vor. Gründe für den entstandenen Fehl-

betrag sind u. a. geringere Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umla-

gen und den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. geringere Erträge aus den 

Erstattungen von SGB II-Leistungen und dem Verkauf von Altpapier) bzw. höhere 

Aufwendungen bei den Personalaufwendungen und den Bilanziellen Abschreibun-

gen (z. B. höhere Pensions- und Beihilferückstellungen, höhere AfA für IT-

Ausstattung der Landkreisverwaltung).       
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In der Finanzrechnung liegt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v.  

rund 4,2 Mio. € rund 2,2 Mio. € unter dem Planansatz i. H. v. rund 6,4 Mio. €. Dies 

entspricht einer Verschlechterung von 34,8 %. Das bereinigte Zahlungsergebnis 

(Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts abzüglich der or-

dentlichen Tilgung von Krediten, zuzüglich der Rückflüsse von Ausleihungen und 

der Investitionspauschalen) zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit be-

trägt 2.057.857,79 €. Dieses hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5,7 Mio. € 

verringert. Gründe dafür sind u. a. geringere Einzahlungen bei den Zuwendungen 

und allgemeinen Umlagen sowie den Privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie 

gestiegene Auszahlungen bei den Transferauszahlungen.            

Die Bilanzsumme in der Vermögensrechnung hat sich gegenüber dem Stand zum 

31.12.2022 um rund 2,8 Mio. € erhöht. Weitestgehend verursacht ist dies auf der 

Aktivseite durch die Zunahme bei den Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im 

Bau (u. a. Sanierung des Berufsschulzentrums, Bau AB 3 OU Pflaumheim). Auf der 

Passivseite ist der Anstieg weitestgehend durch die Zunahme bei Verbindlichkeiten 

aus Investitionskrediten (Aufnahme neuer Investitionskredite) und den Sonstigen 

Verbindlichkeiten (Fördermittel für noch nicht aktivierte Hoch- und Tiefbaumaßnah-

men), entstanden.     

 

Die Verbindlichkeiten aus den Krediten für Investitionen (ohne die Zweckverbände 

Staatliche Realschule Bessenbach und Staatliche Realschule Großostheim) sind 

von rund 41,5 Mio. € auf rund 46,2 Mio. € angestiegen. Die Pro-Kopf-Verschuldung 

lag damit bei rund 261 €/Einwohner (Vorjahr rund 234 €/Einwohner). Die landes-

durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 lag bei 182 €/Einwohner. 
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Die Pro-Kopf-Verschuldung lag damit 79 €/Einwohner über dem Landesdurchschnitt 

(Vorjahr 70 €/Einwohner über dem Landesdurchschnitt).  

Der Jahresabschluss 2023 zeigt (wie im Vorjahr) ein negatives Bild (Erwirtschaftung 

eines Fehlbetrages, deutliche Verschlechterung beim bereinigten Zahlungsergeb-

nis). Hinsichtlich der Verschuldung wird sich der negative Trend im Jahr 2024 durch 

weitere aufgenommene Investitionskredite fortsetzen, so dass es notwendig sein 

wird noch stärker auf eine sparsame bzw. wirtschaftliche Haushaltsführung zu ach-

ten.       

Die Haushaltswirtschaft des Sondervermögens Deponienachsorge im Jahr 2023 

zeigt ebenfalls weitgehend einen plangemäßen Verlauf. Zu beschließende über-

planmäßige Auszahlungen haben sich nicht ergeben.        

Die Ergebnisrechnung weist einen Überschuss i. H. v. rund 80 T € aus. Der Wirt-

schaftsplan sah einen Überschuss i. H. v. rund 72 T € vor. Grund für den um rund 

8 T € über dem Planansatz liegenden Überschuss sind höhere Finanzerträge (hö-

here Zinserträge aus Anlagen).  

In der Finanzrechnung hat sich ein Finanzierungsmittelüberschuss i. H. v. rund 

896 T € ergeben. Die Planung sah einen Finanzierungsmittelfehlbetrag i. H. v. rund 

1,1 Mio. € vor. Die Planabweichung begründet sich u. a. mit höheren Einzahlungen 

für sonstige Investitionstätigkeit (nicht geplante Einzahlung aus der Kostenrechnung 

"Kommunale Abfallbeseitigung") bzw. geringeren Auszahlungen für sonstige Inves-

titionstätigkeit (geringere Ausreichung von Krediten). 
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Die Vermögensrechnung enthält auf der Aktivseite die Ausleihungen (an den Land-

kreis Aschaffenburg und den Zweckverband Staatliche Realschule Bessenbach), 

Wertpapiere des Anlagevermögens (Inhaberschuldverschreibungen), Forderungen 

und sonstige Vermögensgegenstände (abgegrenzte Zinserträge, Kostenbeteiligung 

der Stadt Aschaffenburg an den Kosten der Deponienachsorge) sowie die zur Ver-

fügung stehenden Liquiden Mittel und auf der Passivseite das Eigenkapital.  

Bei den im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse getroffenen Feststellungen 

handelt es sich teilweise noch um solche, die bereits in den Vorjahren getroffen 

wurden und bis jetzt noch erledigt sind bzw. dazu gegebene Anregungen keine Be-

achtung finden. Vom Rechnungsprüfungsausschuss wird dazu erwartet, dass diese 

nun erledigt werden bzw. künftig Beachtung finden. Festgestellt werden kann, dass 

sich die Prüfungstätigkeit durch den Rechnungsprüfungsausschuss bzw. die Kreis-

rechnungsprüfung positiv auswirkt.    

Die Erledigung der Prüfungsfeststellungen wird im Rahmen der künftigen örtlichen 

Prüfungen  von der  Kreisrechnungsprüfung überwacht  und  dem Rechnungsprü-

fungsausschuss darüber berichtet. 

Die Jahresabschlüsse 2023 vermitteln unter Beachtung der einschlägigen haus-

haltsrechtlichen Bestimmungen und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage, sowie der dauernden Leistungsfähigkeit. Der Verwaltung 

kann insgesamt betrachtet eine ordnungsgemäße und gesetzmäßige Geschäfts-

führung bescheinigt werden. Die finanziellen Verhältnisse waren im Jahr 2023 ge-

ordnet. Beim Landkreis ist hinsichtlich des in der Ergebnisrechnung entstandenen 
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Fehlbetrages der Haushaltsausgleich durch Verrechnung mit der vorhandenen Er-

gebnisrücklage und beim Sondervermögen Deponienachsorge durch den erwirt-

schafteten Überschuss gewährleistet.      

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat deshalb nach Durchführung der Prüfung 

(umfassende Belegprüfung) und eingehender Behandlung des Prüfungsberichtes 

der Kreisrechnungsprüfung vom 10.04.2025 einstimmig folgende Beschlüsse ge-

fasst: 

1. Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Bericht der Kreisrechnungs-

prüfung vom 10.04.2025 über die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 

des Landkreises Aschaffenburg und des Sondervermögens Deponienachsorge 

zur Kenntnis. Nach dem Ergebnis der Prüfung vermitteln die Jahresabschlüsse 

unter Beachtung der einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen und 

der Grundsätze ordnungsgemäßer kommunaler Buchführung jeweils ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage. Der Verwaltung kann insgesamt betrachtet eine gesetzmäßige und 

ordnungsgemäße Geschäftsführung bestätigt werden. Dem Kreistag wird emp-

fohlen, die Jahresabschlüsse 2023 des Landkreises Aschaffenburg und des 

Sondervermögens Deponienachsorge gemäß Art. 88 Abs. 3 Satz 1 der Land-

kreisordnung festzustellen. 

2. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Kreistag darüber hinaus, zu 

den Jahresabschlüssen 2023 des Landkreises Aschaffenburg und des Sonder- 

vermögens Deponienachsorge nach Art. 88 Abs. 3 Satz 1 der Landkreis-

ordnung die Entlastung zu erteilen. 


